
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 79 BVergGVS 2012
Dokumentenformate

 BVergGVS 2012 - Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.02.2026

§ 79.

Der Auftraggeber hat das Dokumentenformat oder die Dokumentenformate, in denen Angebote bzw.

Angebotsbestandteile erstellt werden können, nicht diskriminierend festzulegen und spätestens in den

Ausschreibungsunterlagen bekannt zu geben. Für Angebote, die in einem einzigen Dokument erstellt werden, und für

Angebotshauptteile dürfen nur Dokumentenformate vorgeschrieben werden, die mit einer quali2zierten

elektronischen Signatur versehen werden können.

In Kraft seit 01.04.2012 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bverggvs_2012/paragraf/79
file:///

	§ 79 BVergGVS 2012 Dokumentenformate
	BVergGVS 2012 - Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012


